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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
Zahl: A2/L.RO3328-10001-11-2017 

331. Genehmigung der 6. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Großwarasdorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3328-
10001-11-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 24. Au-
gust 2017 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (6. Änderung), zu genehmigen. 

Die 6. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Großwarasdorf die Umwid-
mung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 4110 in „Bauland - Wohngebiet (BW)“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3365-10000-26-2017 

332. Genehmigung der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Mönchhof 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3365-
10000-26-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Mönchhof vom 1. August 
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2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (9. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Mönchhof erfolgen Um-
widmungen in „Grünfläche - Weingut“ und „Bauland - Dorfgebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3444-10002-12-2017 

333. Genehmigung der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Neudorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3444-
10002-12-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Neudorf vom 21. August 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (8. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Neudorf erfolgen Um-
widmungen in „Deponie - Bodenaushub“, „Grünfläche - Nicht-landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnut-
zung“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessenten-
wege“ und die Kenntlichmachung von „Bergbaugebiet gem. MinRoG“. Außerdem erfolgen digitale Anpassun-
gen der Widmungsgrenzen an den aktuellen Katasterstand 2016, sowie generell vereinzelt kleinflächige An-
passungen an den Naturstand. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

334. Öffentliche Ausschreibung über ein Darlehen für die Gemeinde Forchtenstein 
für die Finanzierung der Kanalerweiterung 

In der Gemeinde Forchtenstein gelangt ein Darlehen für die Finanzierung der Kanalerweiterung BA 12 zur 
Ausschreibung: 
 

ALLGEMEINES 
 
Darlehensnehmer: 
Gemeinde Forchtenstein 
7212 Forchtenstein 
Hauptstraße 54 
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Darlehenszweck: 
Kanalerweiterung BA 12 
 
Darlehenshöchstbetrag: 
€ 2 Mio. 
 
Zuzählungsplan bzw. Zuzählungszeitpunkt: 
Bei Bedarf, die letzte Zuzählung erfolgt bis spätestens 31. Dezember 2019 
 
Darlehenslaufzeit (exkl. Bauphase): 
25 Jahre 
 
Verzinsungsart: 
Auf Basis kalendermäßig/360 Zinstage, halbjährlich, dekursiv 
 
Zinsen/Tilgung: 
halbjährlich 
 
Spesen, Bearbeitungsgebühren: 
Sämtliche Nebenkosten, Kontoführungs- und Vorschreibungsspesen sind in den Konditionen enthalten 
 

KONDITIONEN 
 
Verzinsung: 

 Variante 1: 6-Monats-EURIBOR + Aufschlag auf die gesamte Darlehenslaufzeit 

 Variante 2: Fixzinssatz auf 5, 10 (danach gebunden an 6-Monats-EURIBOR) und 25 Jahre 
 
Sonstiges: 

 Der Darlehensnehmer hat bei der Variante 1 das Recht zur vorzeitigen, kostenlosen Teil- oder Voll-
rückzahlung bzw. bei der Variante 2 zur kostenlosen Vollrückzahlung 

 Weitere Informationen erhalten Sie unter 02626/63125-13 (Hr. Wessely) 

 Keine öffentliche Anbotseröffnung 
 
Zuschlagskriterien:  
Wirtschaftlich günstigstes Angebot 

Die Angebote müssen bis spätestens Freitag, 1. Dezember 2017, 12 Uhr, im Gemeindeamt Forchtenstein, 
Hauptstraße 54, 7212 Forchtenstein, bzw. post@forchtenstein.bgld.gv.at, eingelangt sein. Später eingelangte 
Angebote werden nicht berücksichtigt. 

Die Bürgermeisterin: 
Reismüller 

___________________ 
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335. Stellenausschreibung für den Dienstposten der Amtsleiterin oder 
des Amtsleiters der Marktgemeinde Kukmirn 

Gemäß § 18 Abs. 8 des Bgld. Gemeindebedienstetengesetzes 2014, idgF, gelangt beim Gemeindeamt der 
Marktgemeinde Kukmirn der Dienstposten einer Leiterin oder eines Leiters des Gemeindeamtes zur Aus-
schreibung.  
 
Einstufung:    Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe gv2 oder  

Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe b  
Beschäftigungsausmaß:  100 %, d. s. 40 Wochenstunden  
Grundgehalt brutto:  gv2, € 2.515,70  

b1, € 1.754,70  
(Entlohnungsstufe 1, ohne Anrechnung von Vordienstzeiten unter  
Berücksichtigung eines Abschlages von 5 % während der Ausbildungsphase)  

Funktionszulage:  € 574,40 (bei erfolgreich abgelegter Gemeindeverwaltungsdienstprüfung)  

Das Aufgabengebiet umfasst die Besorgung der der Gemeinde sowohl im eigenen als auch im übertragenen 
Wirkungsbereich des Bundes und des Landes sowie im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung obliegenden 
Aufgaben sowie die Führung der Dienst- und Fachaufsicht über die Gemeindebediensteten, jeweils unter der 
Leitung und nach Weisung der zuständigen Organe.  

Anstellungserfordernisse:  
1. Österreichische Staatsbürgerschaft  
2. Vollendung des 18. Lebensjahres  
3. persönliche und fachliche Einigung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen  

Verwendung verbunden sind  
4. ehrenhaftes Vorleben  
5. volle Handlungsfähigkeit  
6. erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule oder der Berufsreifeprüfung  
7. erfolgreiche Ablegung der Gemeindeverwaltungsdienstprüfung  
8. Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Gemeindeverwaltung und der Mitarbeiterführung  

Die Anstellungserfordernisse der Z 1 bis 7 sind unbedingt zu erfüllen.  

Von der Erfüllung der Anstellungserfordernisse der Z 8 wird abgesehen, wenn sich kein/e geeignete/r  
Bewerber/in meldet, die oder der dieses Erfordernis erfüllt.  

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Bestellung zur Leiterin bzw. zum Leiter und die Zuerkennung 
der Funktionszulage, erst nach Ablegen der Gemeindeverwaltungsdienstprüfung erfolgen können.  

Die Stellenbewerbungen sind wie folgt zu belegen (in Kopie):  

 Lebenslauf  

 Geburtsurkunde  

 Staatsbürgerschaftsnachweis  

 Strafregisterauszug  

 Reifeprüfungszeugnis  

 Amtsärztliches Zeugnis  

 Verwendungszeugnisse  

 Heiratsurkunde  

 Geburtsurkunde/n des/r Kindes/r  

 bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivilbescheinigung bzw. Befreiungsschein  
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Dienstantritt: voraussichtlich 1. April 2018  

Die an den Gemeinderat zu richtenden Gesuche sind unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung gefor-
derten Unterlagen innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen des Landesamtblattes, das die Ausschreibung 
enthält, beim Gemeindeamt Kukmirn einzubringen. Maßgebend ist das Datum des Einlangens.  

Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung ent-
haltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt.  

Unvollständige bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.  

Der Bürgermeister: 
Kemetter 

___________________ 

Zahl: GLVS/6-17 / 17/28447 

336. Jahresvoranschlagsentwurf für 2018 und Rechnungsabschluss 2016 
des Burgenländischen Müllverbandes 

Der Burgenländische Müllverband gibt gemäß §§ 53 und 57 Burgenländisches Abfallwirtschaftsgesetz 1993 
bekannt, dass der Jahresvoranschlagsentwurf für 2018 und der Rechnungsabschluss 2016 vom 16. November 
bis 1. Dezember 2017 in den Dienststellen des Verbandes (das sind die Zentrale in Oberpullendorf sowie die 
Umladestationen in Gols, Großhöflein und Oberwart) während der Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag von 
7.30 Uhr bis 16 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr) zur Einsicht aufliegen. 

Für den Burgenländischen Müllverband: 
Der Obmann:  Der Obmann-Stellvertreter: 

      Mag. Szelinger       Korpitsch 

___________________ 
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